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1. VORBEMERKUNGEN 
 

1.1 Aufgabenstellung 
 
Die Stadt Ettenheim plant die Aufstellung des Bebauungsplans "Wolfsmatten III". Das 

Plangebiet soll als "eingeschränktes Gewerbegebiet" ausgewiesen werden und wird 

im Westen durch das Gewerbegebiet "Erweiterung Wolfsmatten" und im Norden durch 

die Landesstraße 103 begrenzt.  

 

In der Nachbarschaft der neuen Gewerbegebietsfläche befindet sich schutzbedürftige 

Bebauung, welche bereits von Lärm-Immissionen aus den bestehenden 

Industriegebieten "Wolfsmatten" und "DYN A5" sowie mehreren Gewerbegebieten 

(z. B. "Erweiterung Wolfsmatten" und "Radackern I bis IV") betroffen ist. Deshalb muss 

sichergestellt werden, dass der zusätzliche Immissionsbeitrag durch das neue 

"Gewerbegebiet" auch unter Berücksichtigung der Lärmvorbelastung durch 

bestehende Gewerbe- und Industriegebiete keine unzulässige Erhöhung der 

Lärmeinwirkung auf die Nachbarschaft verursachen wird.  

 

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind daher maximal zulässige 

Emissionspegel für das in Teilflächen gegliederte Plangebiet "Wolfsmatten III" 

zahlenwertmäßig derart festzulegen, dass die zukünftige bestimmungsgemäße 

Nutzung einzelner Flächen keine Überschreitung der zur Beurteilung der 

Schutzbedürftigkeit vor Gewerbelärmeinwirkung maßgebenden Referenzwerte in der 

schutzbedürftigen Nachbarschaft verursachen kann. Bei der Festlegung dieser 

Emissionspegel ist die den benachbarten Gewerbeflächen zuzuordnende 

Lärmvorbelastung zu berücksichtigen. 

 

Da unmittelbar entlang der Nordseite des Plangebiets die L 103 verläuft und sich weiter 

im Westen die Trasse der Rheintalbahn befindet, ist auch die durch den 

Fahrzeugverkehr auf diesen Verkehrswegen verursachte Lärmeinwirkung auf 

potentiell schutzbedürftige Einwirkungsorte innerhalb des Plangebiets zu prognosti-

zieren und mit den zum Schutz vor Straßen- und Schienenverkehrslärmeinwirkung 

maßgebenden Referenzwerten zu vergleichen. 
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Anmerkung: 
Eine vergleichbare Untersuchung wurde bereits im Jahr 2022 für das damals geplante Gewerbegebiet 
"Erweiterung Wolfsmatten" durchgeführt. Im schalltechnischen Gutachten Nr. 6380/1358A vom 
07.11.2022 wurden Lärmkontingente für die damals geplante Erweiterungsfläche ermittelt und die 
Verkehrslärmeinwirkung auf diese Fläche prognostiziert und durch Vergleich mit den in einschlägigen 
Regelwerken definierten Orientierungswerten, Immissionsrichtwerten bzw. Immissionsgrenzwerten 
beurteilt. 
 
Bei der Lärmkontingentierung des Plangebiets "Erweiterung Wolfsmatten" wurde im o. g. Gutachten 
bereits berücksichtigt, dass damals, d. h. im Jahr 2022, schon eine "Erweiterung der Erweiterung" 
angedacht war. Diese erneute Erweiterung soll nun als Bebauungsplan "Wolfsmatten III" realisiert 
werden. Allerdings entspricht die damals angedachte "Erweiterung der Erweiterung" nicht mehr der 
aktuellen Planung. Deshalb kann das damalige Gutachten nicht direkt für die aktuelle Planung 
"Wolfsmatten III" übernommen werden. 

 
 
1.2 Ausgangsdaten 
 
Von dem mit der Erstellung des Bebauungsplans befassten Planungsbüro Fischer, 

Freiburg, wurden mit e-mail vom 15.01.2025 der zeichnerische Teil des Bebauungs-

plans "Wolfsmatten III" (Plan datiert auf 21.01.2025) sowie ein Entwurf der textlichen 

Festsetzungen (Stand: 02.01.2025) jeweils als pdf-Datei überlassen. 

 

Außerdem wurden dem Internetauftritt der Stadt Ettenheim die Bebauungspläne 

"Industrie- und Gewerbepark DYN A5" (rechtskräftig seit Juni 2024) und "Erweiterung 

Wolfsmatten" (rechtskräftig seit März 2023), jeweils zeichnerischer Teil und schriftliche 

Festsetzungen, entnommen. Weitere maßgebende Bebauungspläne für die Flächen 

in der Nachbarschaft des Plangebiets "Wolfsmatten III" wurden vom Geoportal bzw. 

Bürger-GIS der Städte Ettenheim und Mahlberg heruntergeladen. 

 

Die derzeitigen örtlichen und baulichen Gegebenheiten in der Umgebung des 

Plangebiets "Wolfsmatten III" wurden im Rahmen mehrerer Ortstermine durch 

Augenschein erfasst. 

 
 

1.3 Quellen 
 

 [1]  BauNVO (2017-11/2023-07) 
   "Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke  
   (Baunutzungsverordnung - BauNVO)" 
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 [2]  DIN 45 691 (2006-12) 
   "Geräuschkontingentierung" 
 

 [3]  Verkehrsmonitoring 2022 
 "Amtliches Endergebnis für einbahnige, zweistreifige Landesstraßen in 
 Baden-Württemberg" 
 - hrsg. vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, Stand 04/2024 

 

 [4]  Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV (1990-06/2020-11) 
   "Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
   Immissionsschutzgesetzes" 
 

 [5]  Schall 03 (2014-12) 
   "Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)" 
   Anlage 2 zu § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV 
   vom 04.11.2020 
 

 [6]  DIN 18005 Beiblatt 1 (2023-07) 
   "Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1: 
   Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung" 
  

 [7]  BImSchG (2013-05/2024-07) 
   "Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
   Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
   (Bundes-Immissionsschutzgesetz)" 
 

 [8]  TA Lärm (2017-06) 
   "Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz- 
   gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)" 
 

 [9]  Lärmfibel (2018-11) 
   "Städtebauliche Lärmfibel, Hinweise für die Bauleitplanung" 
   - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 
 

 [10] RLS-19 (2019-08) 
   "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" 
   - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V., Köln; 
     ISBN 978-3-86446-256-6 
 

[11] Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen 
 Baden-Württemberg über Technische Baubestimmungen - VwV TB (2022-12); 
 hier: A 5 Schallschutz 
 

[12] DIN 4109-1 (2018-01) 
 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" 
 

[13] DIN 4109-2 (2018-01) 
 "Schallschutz im Hochbau - 
 Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen" 
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[17] DIN 4109-4 (2016-07) 
 "Schallschutz im Hochbau - Teil 4: Bauakustische Prüfungen" 
 

 
2. AUSGANGSSITUATION 
 

2.1 Örtliche und bauplanungsrechtliche Gegebenheiten  
 
Die geometrische Anordnung des Plangebiets "Wolfsmatten III" relativ zu 

benachbarten Gewerbe- und Industrieflächen sowie zu Verkehrswegen ist aus dem in 

Anlage 1 wiedergegebenen Lageplan ersichtlich.  

 

Der Entwurf des zeichnerischen Teils des Bebauungsplans "Wolfsmatten III" ist in 

Anlage 2 wiedergegeben. Das Plangebiet soll als "eingeschränktes Gewerbegebiet" 

(GEe) gemäß § 8 BauNVO [1] ausgewiesen und in die Nutzungszonen GEe 1 und 

GEe 2 unterteilt werden. Im eingeschränkten Gewerbegebiet "GEe 1" werden gemäß 

dem vorliegenden Entwurf der planungsrechtlichen Festsetzungen u. a. Betriebs-

leiterwohnungen, Beherbergungsbetriebe und Ferienwohnungen ausgeschlossen; in 

dem mit der "Holzmühle" bebauten eingeschränkten Gewerbegebiet "GEe 2" sind 

diese Nutzungen zulässig. 

 

Die dem Plangebiet nächstbenachbarten schutzbedürftigen Nutzungen sind im Plan in 

Anlage 1 durch die Immissionsorte A bis E gekennzeichnet. Folgende Gebiets-

kategorie gemäß BauNVO bzw. Schutzbedürftigkeit vor Lärmeinwirkung wird jeweils 

angesetzt: 
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Immissionsort A: Flst.-Nr. 1182/6, "allgemeines Wohngebiet" (WA) gemäß 
Bebauungsplan "Buck-Lückenmatt-Süd"  

Immissionsort B: laut Flächennutzungsplan innerhalb einer geplanten 
"Wohnbaufläche" (W), schutzbedürftig wie Einwirkungsort in 
"allgemeinem Wohngebiet" 

Immissionsort C: Flst.-Nr. 2978, im nicht überplanten Außenbereich, 
schutzbedürftig wie Einwirkungsort in "Mischgebiet" 

Immissionsort D: Flst.-Nr. 11902, gemäß Bebauungsplan "Supperten I" innerhalb 
eines "allgemeinen Wohngebiets"  

Immissionsort E: gemäß dem Bebauungsplan "Erweiterung Steinröhre" innerhalb 
eines "allgemeinen Wohngebiets"  

 

In den Plan in Anlage 1 sind außerdem bestehende und geplante Gewerbeflächen in 

der Nachbarschaft des Plangebiets "Wolfsmatten III" eingetragen. Für die Flächen 

"Radackern I" und "Industriegebiet Wolfsmatten" wurden im jeweils zugehörigen Be-

bauungsplan keine Festsetzungen hinsichtlich der zulässigen Schallemission 

getroffen. Auch im Bebauungsplan "Kreuzerweg" wurde auf die Festsetzung von 

Lärmkontingenten zum Schutz von Einwirkungsorten außerhalb des räumlichen 

Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans verzichtet.  

 

In den Bebauungsplänen Radackern II bis IV wurden für die in Anlage 3 eingetragenen 

Teilflächen I bis XXIV folgende Werte des immissionswirksamen flächenbezogenen 

Schall-Leistungspegels (IFSP) bzw. des Emissionskontingents (LEK) festgesetzt: 
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Anmerkung: 
Das "Emissionskontingent" (LEK) ersetzt den bis zur Veröffentlichung der DIN 45 691 [2] gebräuchlichen, 
synonymen Begriff "immissionswirksamer flächenbezogener Schall-Leistungspegel" (IFSP).     
 
Der maßgebende Immissionsort in der Nachbarschaft des Gewerbegebiets "Radackern IV" ist der in 
Anlage 3 eingetragene Immissionsort D. Im Bebauungsplan "Radackern IV" ist für die Teilflächen XXII 
bis XXIV ein Zusatzkontingent "tags" von LEK,zus (tags) = 2 dB(A) für einen Richtungssektor angegeben, 
der u. a. diesen maßgebenden Immissionsort E umfasst. Vereinfachend wurde in obiger Tabelle deshalb 
das o. g. Zusatzkontingent "tags" bereits zu den für die Teilflächen XXII bis XXIV angegebenen Werten 
LEK,tags addiert.  

 

Die im Bebauungsplan "Radackern II" festgesetzten Werte für den "immissions-

wirksamen flächenbezogenen Schall-Leistungspegel" (IFSP) entsprechen nicht exakt 

den in DIN 45 691 [2] definierten Emissionskontingenten. Die Werte des IFSP für das 

Gewerbegebiet "Radackern II" wurden bereits im Jahr 1999 ermittelt, und zwar nach 

einem von der Vorgehensweise in DIN 45 691 abweichenden Verfahren. Die DIN 

45 691 wurde erstmals im Mai 2005 als Entwurfsfassung veröffentlicht. In erster 

Näherung entsprechen aber die gemäß dem damaligen Verfahren aus dem Jahr 1999 

berechneten zulässigen Immissionsanteile den gemäß dem Verfahren der DIN 45 691 

ermittelten Immissionsanteilen. 

 

In den Plan in Anlage 1 ist auch der westlich der Trasse der Rheintalbahn gelegene 

"Industrie- und Gewerbepark DYN A5" eingetragen. Gekennzeichnet ist im Plan in 

Anlage 1 aber nur die Teilfläche östlich der Nikola-Tesla-Straße. Für die in Anlage 1 

als "Gewerbegebiet", "Industriegebiet" bzw. "Sondergebiet" dargestellten Flächen des 

"Industrie- und Gewerbeparks DYN A5" werden im gleichnamigen Bebauungsplan 

folgende Emissionskontingente (LEK) festgesetzt: 
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Anmerkung 1: 
In der letzten Zeile dieser Tabelle wurden die im Bebauungsplan "Industrie- und Gewerbepark DYN A5" 
definierten Gewerbeflächen westlich der Nikola-Tesla-Straße (d. h. die Teilflächen GE1a - GE1c, GE2a 
- GE2e, GE3, GE4, GE5a, GE5b, GE6, GE7, GE11, GE12 und GE13) vereinfachend zu einer 
Gesamtfläche zusammengefasst. Die in der Tabelle für diese Gesamtfläche angegebenen 
Emissionskontingente wurden ermittelt aus den Emissionskontingenten der einzelnen Teilflächen und 
kennzeichnen das unter Berücksichtigung der jeweiligen Flächenabmessungen der einzelnen 
Teilflächen bestimmte mittlere Emissionskontingent der gesamten Gewerbefläche westlich der Nikola-
Tesla-Straße. 
 
Anmerkung 2: 
Die in obiger Tabelle angegebenen Emissionskontingente enthalten noch kein Zusatzkontingent für 
einzelne Richtungssektoren. Da sich jedoch alle in der vorliegenden Ausarbeitung berücksichtigten 
Immissionsorte innerhalb eines Richtungssektors mit Zusatzkontingent LEK,zus = 0 dB befinden, kann auf 
die Berücksichtigung der im Bebauungsplan (3. Offenlage) definierten Zusatzkontingente verzichtet 
werden. 

 
Im Bebauungsplan "Erweiterung Wolfsmatten" wurden folgende Emissionskontingente 

festgesetzt (siehe Plan in Anlage 4): 
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2.2 Straßenverkehr auf der L 103 
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von Motorädern (pKrad,t, pKrad,n), von Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe "Lkw1" (p1t, p1n) 

und der Fahrzeuggruppe "Lkw2" (p2t, p2n) angegeben. Die Fahrzeuggruppe "Lkw1" 

umfasst dabei Lkw ohne Anhänger � 3,5 t und Busse, die Fahrzeuggruppe "Lkw2" Lkw 

mit Anhänger und Sattelzüge: 
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2.3 Schienenverkehr 
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Anmerkung: 
Außerdem liegen Prognosedaten für das Jahr 2030 vor; bei dieser Prognose wird aber davon 
ausgegangen, dass die Neubaustrecke Karlsruhe-Basel bereits bis zum Jahr 2030 realisiert wird, wobei 
diese Neubaustrecke dann entlang der A 5 verlaufen wird. Gemäß aktuellen Informationen wird die 
Neubaustrecke jedoch erst erheblich später errichtet werden; deshalb werden die erst langfristig für die 
bestehende Trasse der Rheintalbahn zu erwartenden Lärmminderungen in der vorliegenden 
Ausarbeitung nicht weiter berücksichtigt.  
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3. SCHALLTECHNISCHE BEURTEILUNGSKRITERIEN 

 
3.1 Schalltechnische Größen 
 
Als wichtigste Größe für die rechnerische Prognose, die messtechnische Erfassung 

und/oder die Beurteilung einer Lärmeinwirkung auf den Menschen dient der A-be-

wertete Schalldruckpegel - meist vereinfachend als "Schallpegel" (L) bezeichnet. 

 

Um auch zeitlich schwankende Schallvorgänge mit einer Einzahlangabe hinreichend 

genau kennzeichnen zu können, wurde der "Mittelungspegel" (Lm bzw. LAeq) definiert, 

der durch Integration des momentanen Schalldruckpegels über einen bestimmten Zeit-

raum gewonnen wird. 

 

Die in verschiedenen Regelwerken definierten Orientierungswerte, Immissionsricht- 

oder Immissionsgrenzwerte für den durch fremde Verursacher hervorgerufenen Lärm 

beziehen sich meist auf einen "Beurteilungspegel" (Lr) am Ort der Lärmeinwirkung 

(Immissionspegel). Der Beurteilungspegel wird in aller Regel rechnerisch aus dem 

Mittelungspegel bestimmt, wobei zusätzlich eine eventuelle erhöhte Störwirkung von 

Geräuschen (wegen ihres besonderen Charakters oder wegen des Zeitpunkts ihrer 

Einwirkung) durch entsprechend definierte Zuschläge berücksichtigt wird. 

 

Außerdem werden meist Anforderungen an den momentanen Schalldruckpegel in   der 

Weise gestellt, dass auch durch kurzzeitig auftretende Schallereignisse 

hervorgerufene Momentan- oder Spitzenpegel den jeweiligen Immissionsrichtwert nur 

um einen entsprechend vorgegebenen Betrag überschreiten dürfen. 
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Der "Schall-Leistungspegel" (LW) gibt die gesamte von einem Schallemittenten ausge-

hende Schall-Leistung, der "längenbezogene Schall-Leistungspegel" (L'W) die im Mittel 

je Meter Strecke, der "flächenbezogene Schall-Leistungspegel" (L"W) die im Mittel je 

Quadratmeter Fläche abgestrahlte Schall-Leistung an. 
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3.2 Schutzanspruch vor Lärmeinwirkungen 
 

 3.2.1 DIN 18 005 Beiblatt 1 
 

In DIN 18 005 Beiblatt 1 [6] werden - abhängig von der Art der baulichen Nutzung am 

Einwirkungsort - "Orientierungswerte" angegeben, deren Einhaltung oder Unterschrei-

tung als "wünschenswert" bezeichnet wird, "... um die mit der Eigenart des be-

treffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf 

angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen". 

 

U. a. für die hier interessierenden Baugebiete werden diese Orientierungswerte in 

Anlage 7, oben, aufgelistet. 

 

 Die in DIN 18 005 Beiblatt 1 genannten Orientierungswerte 
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Zur Anwendung der Orientierungswerte wird in DIN 18 005 Beiblatt 1 [6] weiter aus-

geführt: 
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 und 

"Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen 
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) werden wegen der unterschied-
lichen Einstellungen der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräusch-
quellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht 
addiert." 

 
 
3.2.2 TA Lärm 

Gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG [7] sind "Anlagen" im Sinne die-

ses Gesetzes derart zu errichten und zu betreiben, dass keine Immissionen auftreten, 

die "... nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft ..." herbei-

zuführen. Als Maß für die im BImSchG als "schädliche Umwelteinwirkungen" be-

schriebenen Geräusche sind bei gewerblichen Anlagen die in der TA Lärm [8] 

definierten Immissionsrichtwerte heranzuziehen. 

 

Die in der Nachbarschaft von lärmemittierenden Anlagen einzuhaltenden "Immissions-

richtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden" sind abhängig von der Art der 

baulichen Nutzung am betrachteten Lärmeinwirkungsort. In der TA Lärm, Abschnitt 6.1 

werden die in Anlage 7, Mitte, aufgelisteten Werte angegeben. Diese Immissions-

richtwerte sind an den "maßgeblichen Immissionsorten" einzuhalten, welche in 

Abschnitt A.1.3 des Anhangs der TA Lärm definiert werden:   
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"a)  bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fens-
ters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Rau-
mes nach DIN 4109, Ausgabe November 1989;   

 b) bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen 
Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit 
schutzbedürf��������	
��������

�������������������� 
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Die Immissionsrichtwerte sind akzeptorbezogen; dies bedeutet, dass der durch die Ge-

samtheit aller (auch fremder) "Anlagen" im Sinne der TA Lärm am jeweils schutz-

bedürftigen Einwirkungsort verursachte Immissionspegel den dort maßgebenden Im-

missionsrichtwert nicht übersteigen darf. Ein auf eine einzelne Anlage beschränkter 

Nachweis des durch diese verursachten Immissionspegels ist nur dann ausreichend, 

wenn eine nennenswerte Lärmvorbelastung am betreffenden Einwirkungsort ausge-

schlossen werden kann oder 

"... wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den 
Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, 
wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die 
Im
������������������ �� �
� 
�5��!
������ 4

����������� 	
� 
����������
6 dB(A) unterschreitet." (TA Lärm, Nummer 3.2.1, Absatz 2) 

 

In Abschnitt 2.2 der TA Lärm ist der "Einwirkungsbereich einer Anlage" wie folgt 

definiert: 

"Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage 
ausgehenden Geräusche 

a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem 
für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt, oder 

b) Geräuschspitzen verursachen, die den für deren Beurteilung maßgebenden 
Immissionsrichtwert erreichen." 

 

Falls der von der betrachteten Anlage verursachte Immissionsanteil den Immissions-

richtwert um 10 dB(A) (oder mehr) unterschreitet, tragen die Emissionen dieser Anlage 

nicht zu einer relevanten Erhöhung der Gesamtlärmbelastung bei. Der Immissionsort 

liegt dann gemäß obigem Zitat nicht mehr im Einwirkungsbereich der Anlage 

(vorausgesetzt, das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm ist eingehalten). 

 
 
3.2.3 Verkehrslärmschutzverordnung 
 
In der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV [4] werden Immissionsgrenzwer-

te festgelegt, welche beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Straßen und 

Schienenwegen anzuwenden sind. 
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In der vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg herausgegebenen "städtebau-

lichen Lärmfibel" [9] wird ausgeführt, dass bei Überschreitung der in DIN 18 005 

Beiblatt 1 [6] genannten Orientierungswerte durch Verkehrslärm auch im Rahmen der 

Bauleitplanung zumindest die Einhaltung der in der Verkehrslärmschutzverordnung 

- 16. BImSchV [4] definierten Immissionsgrenzwerte anzustreben ist; wörtlich heißt es: 

"In diesem Bereich zwischen dem in der Bauleitplanung nach dem Verursacher-
prinzip möglichst einzuhaltenden schalltechnischen Orientierungswert nach DIN 
18 005-1 Beiblatt 1 und dem entsprechenden Grenzwert nach der 16. BImSchV 
besteht für die Gemeinden bei plausibler Begründung ein Planungsspielraum.  
 
Eine Überschreitung der Grenzwerte ist grundsätzlich denkbar, da der sachliche 
Geltungsbereich der 16. BImSchV den Fall einer an eine bestehende Straße 
heranrückenden Bebauung nicht umfasst und die städtebauliche Planung 
erheblichen Spielraum zur Verfügung hat." 

 

In der Verkehrslärmschutzverordnung [4] werden u. a. die in Anlage 7, unten, auf-

gelisteten Immissionsgrenzwerte angegeben. 

 

Gemäß Verkehrslärmschutzverordnung ist der Beurteilungspegel für Straßen nach 

dem Rechenverfahren der RLS-19 [10] und der Beurteilungspegel für Schienenwege 

gemäß dem Verfahren der Schall 03 [5] zu bestimmen. Der jeweils maßgebende 

Immissionsort befindet sich bei Gebäuden unmittelbar vor der Fassade in Höhe der 

Geschossdecke und bei Außenwohnbereichen in 2,0 m Höhe über der Mitte der als 

Außenwohnbereich definierten Fläche. 

 
 
>$9$E�%�F�E68=� 
 
Entsprechend Abschnitt A 5 der baden-württembergischen Verwaltungsvorschrift über 

Technische Baubestimmungen vom 12.12.2022 [11] sind die Anforderungen bei der 

Planung, Bemessung und Ausführung des Schallschutzes im Hochbau gemäß der DIN 

4109-1 in der Fassung vom Januar 2018 [12] zu bestimmen. Gemäß Abschnitt 7 dieser 

Norm erfolgt die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbau-

teilen gegenüber Außenlärm auf der Basis der jeweils vorhandenen oder zu 

erwartenden "maßgeblichen Außenlärmpegel". Diese maßgeblichen Außenlärmpegel 
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sind gemäß DIN 4109-1 entsprechend den Regelungen der DIN 4109-2 [13] zu 

bestimmen. 
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"Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel für den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 
Uhr) bzw. für die Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) nach der 16. BImSchV zu 
bestimmen, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den 
errechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren sind. 
 
Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger 
als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des 
Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und 
einem Zuschlag von 10 dB(A)." 

 

In Abschnitt 4.4.5.3 der DIN 4109-2 [13] wird speziell zum Schienenverkehr ergänzt: 

"Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in 
Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbau-
teilen ist der Beurteilungspegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu 
mindern." 

 
In Abschnitt 4.4.5.1 der DIN 4109-2 [13] wird hinsichtlich der Ermittlung des 

maßgeblichen Außenlärmpegels ausgeführt: 

"Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere 
Anforderung ergibt." 

 

Allerdings ist der zum Schutz des Nachtschlafs (und somit auf der Grundlage der 

Lärmeinwirkung "nachts") ermittelte maßgebliche Außenlärmpegel nur "für Räume, die 

überwiegend zum Schlafen genutzt werden können", relevant. 

 

Bei Gewerbelärmeinwirkungen wird entsprechend Abschnitt 4.4.5.6 der DIN 4109-2 im 

Regelfall als maßgeblicher Außenlärmpegel der maßgebende Immissionsrichtwert 

"tags" gemäß TA Lärm eingesetzt und dieser um 3 dB(A) erhöht.  
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Auf der Grundlage des maßgeblichen Außenlärmpegels bzw. des resultierenden 

Außenlärmpegels errechnet sich das erforderliche bewertete Schalldämm-Maß R'w,ges 

der gesamten Außenfläche eines schutzbedürftigen Raums wie folgt: 

   R'w,ges  = La - KRaumart + KAL 

und  KAL        = 10 � lg (SS/(0,8 � SG)) in dB (Gleichung 33 der DIN 4109-2) 

mit 
  La  = maßgeblicher bzw. resultierender Außenlärmpegel in dB(A) 

  KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

     = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen,  
     Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,  
     Unterrichtsräume und Ähnliches 

  = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

 SS  = vom Raum aus gesehene gesamte Außenfläche in m² 

 SG = Grundfläche des Raums in m² 

 
Sofern vor einzelnen Außenflächen eines Raums unterschiedliche maßgebliche bzw. 

resultierende Außenlärmpegel vorliegen, ist gemäß dem in Abschnitt 4.4.1 der DIN 

4109-2 [13] beschriebenen Verfahren noch ein Korrekturwert KLPB zu berücksichtigen. 

Dieser Korrekturwert ��� !��������� ����� �	�� ���� 6��������� ���� �%������� ��� ����

Gesamtfassade des betrachteten Empfangsraums vorhandenen maßgeblichen 

Außenlärmpegels und des auf die jeweils betrachtete Fassadenfläche einwirkenden 

geringeren maßgeblichen Außenlärmpegels". 
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Die im Rahmen der Bauleitplanung maßgebenden Orientierungswerte von DIN 18 005 

Beiblatt 1 sind für die im vorliegenden Fall relevanten Gebietskategorien im Bereich 

von schutzbedürftigen Lärmeinwirkungsorten in der Umgebung des Plangebiets 

"Wolfsmatten III" zahlenwertmäßig identisch mit den in der TA Lärm festgelegten Im-

missionsrichtwerten. Deshalb kann im Folgenden auf eine Unterscheidung zwischen 

Orientierungswerten und Immissionsrichtwerten verzichtet werden.  
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Die hier angegebenen Werte eines flächenbezogenen Schall-Leistungspegels von L''W 

= 60 dB(A) für ein "Gewerbegebiet" während der Tag- und Nachtzeit gelten für ein 

uneingeschränktes Gewerbegebiet. In einer einschlägigen Veröffentlichung von 

Heilshorn und Kohnen [15] wird bezüglich einer Lärmkontingentierung für 

"eingeschränkte Gewerbegebiete" ausgeführt: 

"In der gutachtlichen Praxis wird für ein Mischgebiet (und damit entsprechend für 
ein eingeschränktes Gewerbegebiet) ein flächenbezogener Schall-Leistungs-
pegel von ca. 55 dB(A)/m² am Tag und ca. 40 dB(A)/m² (in der Nacht)1 zugrunde 
gelegt (abgeleitet von Ziffer 5.2.3 DIN 18005). Für die Wahrung der 
Zweckbestimmung solcher Gebiete dürfte der Maßstab also allenfalls in diesen 
Werten liegen, aber nicht in den genannten Werten für unbeschränkte 
Gewerbegebiete." 

 
Anmerkung: 
Bei diesem Zitat wird davon ausgegangen, dass im "eingeschränkten Gewerbegebiet" - entsprechend 
der Situation in einem "Mischgebiet" - nur Gewerbebetriebe zulässig sind, "die das Wohnen nicht 
wesentlich stören". 

 

Bei einer Lärmkontingentierung ist generell auch die Lärmvorbelastung durch die 

außerhalb des Plangebiets gelegenen, ebenfalls gemäß TA Lärm zu beurteilenden 

Anlagen zu berücksichtigen. Die maximal zulässige Zusatzbelastung durch die neu 

hinzukommenden Gewerbe- oder Industrieflächen errechnet sich deshalb aus der 

energetischen Differenz zwischen Orientierungswert bzw. Immissionsrichtwert und der 

Lärmvorbelastung. Sofern die Lärmvorbelastung die Orientierungswerte von DIN 

18 005 Beiblatt 1 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Lärm bereits ausschöpft (oder 

auch überschreitet), muss zumindest sichergestellt werden, dass der Zusatzbeitrag 

des neuen Plangebiets zur Gesamtlärmeinwirkung auf die schutzbedürftige 

Nachbarschaft außerhalb der jeweiligen Gewerbeflächen hinreichend gering ist.  

 
1 vom Unterzeichner eingefügt 
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Anmerkung: 
In Anlehnung an Abschnitt 2.2 der TA Lärm wird damit sichergestellt, dass sich die benachbarte 
schutzbedürftige Bebauung außerhalb des Einwirkungsbereichs der zu untersuchenden 
Gewerbeflächen befindet. Sofern der Immissionsrichtwert der TA Lärm durch eine betrachtete Anlage 
(z. B. hier die geplanten Gewerbeflächen) nämlich um 10 dB(A) oder mehr an einem Immissionsort 
unterschritten wird, trägt diese Anlage nicht zu einer relevanten Erhöhung der Lärmbelastung bei bzw. 
liegt der Immissionsort gemäß Abschnitt 2.2 der TA Lärm nicht mehr im Einwirkungsbereich der Anlage. 
Die weitergehenden Ausführungen in Abschnitt 2.2 "Einwirkungsbereich einer Anlage" der TA Lärm 
bzgl. der Begrenzung von Geräuschspitzen können im Rahmen der hier interessierenden 
Bauleitplanung außer Betracht bleiben, da in dem für die Bauleitplanung maßgebenden Beiblatt 1 der 
DIN 18 005 keine Anforderungen für Pegelspitzen genannt werden. Zu eventuell relevanten 
Geräuschspitzen sind erst im Rahmen des Bauantrags für ein konkret geplantes Bauvorhaben 
Aussagen zu treffen. 

 
 
3.4 Vorgehensweise im vorliegenden Fall 
 
In der vorliegenden Ausarbeitung ist zu der durch Nutzung des Plangebiets 

"Wolfsmatten III" verursachten Betriebslärmeinwirkung auf die schutzbedürftige 

Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets sowie zur Verkehrslärmeinwirkung auf das 

Plangebiet Stellung zu nehmen. Dabei wird wie folgt vorgegangen: 
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3.4.1 Betriebslärmeinwirkung auf die Nachbarschaft 
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3.4.2 Verkehrslärmeinwirkung auf das Plangebiet 
 
Zur Verkehrslärmeinwirkung auf das Plangebiet "Wolfsmatten III" trägt vor allem der 

Kraftfahrzeugverkehr auf der L 103 bei. Die Bundesstraße B 3 im Südosten ist bereits 

hinreichend weit entfernt und kann außer Betracht bleiben. 

 

Außerdem wird der Immissionsbeitrag der Rheintalbahn berücksichtigt; dieser könnte 

zwar im Tagzeitraum wegen Geringfügigkeit außer Betracht bleiben, kann aber 

während der Nachtzeit aufgrund des erheblichen Aufkommens an nächtlichen 

Güterzügen nicht vernachlässigt werden. 

 

Die Verkehrslärmeinwirkung auf das Plangebiet "Wolfsmatten III" ist mit den 

Orientierungswerten von DIN 18 005 Beiblatt 1 [6] und den Immissionsgrenzwerten 

der Verkehrslärmschutzverordnung [4] zu vergleichen. Im Fall einer Überschreitung 

dieser Referenzwerte wäre zunächst die Durchführung "aktiver" Schallschutz-

maßnahmen in Form eines Schallschirms sinnvoll. Da aber die Errichtung eines 

Schallschirms (Lärmschutzwand, Lärmschutzwall oder Kombination von Wand und 
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Wall) entlang der Südwestseite der L 103 mutmaßlich nicht in Frage kommt, wird in 

der vorliegenden Ausarbeitung auf die Dimensionierung "aktiver" Maßnahmen 

verzichtet. Im Hinblick auf die Festsetzung "passiver" Schallschutzmaßnahmen sind 

jedoch die die jeweilige Außenlärmeinwirkung kennzeichnenden maßgeblichen bzw. 

resultierenden Außenlärmpegel anzugeben (siehe Abschnitt 3.2.4). 

 
 
4. BETRIEBSLÄRMEINWIRKUNG AUF DIE NACHBARSCHAFT 

 
4.1 Emissionsansatz zur Ermittlung der Lärmvorbelastung 
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Anmerkung: 
In Abschnitt 4.3 wird aber kurz darauf eingegangen, dass auch ein höherer flächenbezogener Schall-
Leistungspegel L''W für die nächtlichen Emissionen vom "Industriegebiet Wolfsmatten" keinen Einfluss 
auf die in der vorliegenden Ausarbeitung festzusetzenden Lärmkontingente für das Plangebiet 
"Wolfsmatten III" hätte. 

 
 
4.2 Berechnung der Schallausbreitung 
 
Bei der Ermittlung der in einem Bebauungsplan festzusetzenden Emissionskontingen-

te bzw. bei der Ermittlung von Immissionskontingenten ist bei der Berechnung der 

Schallausbreitung entsprechend den Vorgaben in DIN 45 691 [2] ausschließlich die 

horizontale geometrische Ausbreitungsdämpfung Adiv gemäß Abschnitt 7.1 der DIN 
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ISO 9613-2 [16] bei ungerichteter Schallabstrahlung zu berücksichtigen. Höhen-

differenzen zwischen Emissions- und Immissionsort sowie Abschirmungen durch 

Gebäude, Schallschirme u. ä. bzw. aufgrund topografischer Gegebenheiten bleiben 

außer Betracht.  
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Der Vergleich der ermittelten Beurteilungspegel mit dem jeweils maßgebenden 

Immissionsrichtwert "tags" (IRWt) bzw. "nachts" (IRWn) zeigt: 

� "Tags" wird der jeweils maßgebende Immissionsrichtwert rechnerisch um 
mindestens 1 dB(A) unterschritten. Somit besteht noch Spielraum für 
zusätzliche Schallemissionen "tags" aus den noch nicht berücksichtigten 
Gewerbeflächen in den Plangebieten "Erweiterung Wolfsmatten" und 
"Wolfsmatten III". Die noch zulässige Zusatzbelastung ("Planwerte") errechnet 
sich aus der energetischen Differenz zwischen dem Immissionsrichtwert "tags" 
und der Lärmvorbelastung: 
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� "Nachts" wird der dann maßgebende Immissionsrichtwert an Immissionsort A 
überschritten und an den Immissionsorten B, D und E näherungsweise 
ausgeschöpft. D. h., zum Schutz dieser Immissionsorte ist gemäß den 
Ausführungen in Abschnitt 3.4.1 sicherzustellen, dass der zusätzliche 
Immissionsbeitrag durch die Plangebiete "Erweiterung Wolfsmatten" und 
"Wolfsmatten III" den jeweils maßgebenden Immissionsrichtwert um 
mindestens 10 dB(A) unterschreitet. Vereinfachend wird diese Forderung auch 
für den Immissionsort C übernommen. Der im Rahmen der 
Lärmkontingentierung für die Plangebiete "Erweiterung Wolfsmatten" und 
"Wolfsmatten III" noch zulässige "Planwert" beträgt deshalb: 
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Anmerkung: 
Da zur Ermittlung der zulässigen Planwerte "nachts" für alle betrachteten Immissionsorte das 10 dB(A)-
Irrelevanzkriterium herangezogen wird, ist es auch unerheblich, wenn die nächtliche Lärmvorbelastung 
von den oben ermittelten Werten abweicht. Deshalb würde - wie in der Anmerkung am Ende von 
Abschnitt 4.1 ausgeführt - auch ein höherer nächtlicher flächenbezogener Schall-Leistungspegel für das 
"Industriegebiet Wolfsmatten" als in Abschnitt 4.1 berücksichtigt die hier angegebenen Planwerte 
"nachts" nicht beeinflussen. 

 
 
4.4 Lärmkontingentierung 
 
In den Plan in Anlage 4 sind die bereits in dem für den Bebauungsplan "Erweiterung 

Wolfsmatten" erstellten Gutachten Nr. 6380/1358A vom 17.11.2022 kontingentierten 

Emissionsflächen TF1, TF2 und TF3 sowie die im vorliegenden Gutachten zu 

kontingentierenden Teilflächen "GEe 1" und "GEe 2" des Plangebiets "Wolfsmatten III" 

eingetragen.   

 

Für die Teilflächen TF1, TF2 und TF3 sind weiterhin die im Bebauungsplan 

"Erweiterung Wolfsmatten" festgesetzten Lärmkontingente zu berücksichtigen: 

Teilfläche TF1:  LEK,tags = 65 dB(A); LEK,nachts = 44 dB(A) 

Teilfläche TF2:  LEK,tags = 65 dB(A); LEK,nachts = 46 dB(A) 

Teilfläche TF3:  LEK,tags = 65 dB(A); LEK,nachts = 46 dB(A) 

 

Um insgesamt, d. h. unter Berücksichtigung der Emissionen der Teilflächen TF1 bis 

TF3 und der neu hinzukommenden, in Anlage 4 eingetragenen Emissionsflächen 
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GEe 1 und GEe 2 die in Abschnitt 4.3 ermittelten Planwerte einzuhalten bzw. zu 

unterschreiten, können für die nun hinzukommenden Flächen GEe 1 und GEe 2 

folgende Emissionskontingente LEK angesetzt werden: 

 

GEe 1:  LEK,tags = 65 dB(A); LEK,nachts = 50 dB(A) 

GEe 2:  LEK,tags = 65 dB(A); LEK,nachts = 45 dB(A) 

 
Gemäß dem rechnerischen Nachweis in Anlage 12 werden bei Zuordnung dieser 

Emissionskontingente zu den Teilflächen TF1 bis TF3 sowie GEe 1 und GEe 2 die in 

der Nachbarschaft jeweils maßgebenden Planwerte nicht überschritten. Nachfolgend 

werden die in Anlage 12 ermittelten Immissionspegel (Immissionskontingente LIK) dem 

gemäß Abschnitt 4.3 jeweils maßgebenden Planwert gegenübergestellt: 

 

Immissionsort A B C D E 

LIK "tags" in dB(A) 42,5 42,1 46,7 44,0 42,1 

Planwert "tags" in dB(A) 	6�6 1)�	 1@�) 1
�1 13�3 

LIK "nachts" in dB(A) 24,7 24,5 29,5 26,7 24,7 

Planwert "nachts" in dB(A) 30 30 35 30 30 

 
Der Vergleich der ermittelten Immissionskontingente LIK mit dem jeweils maßgeben-

den Planwert zeigt, dass dieser - wie gefordert - eingehalten bzw. unterschritten wird.  

 

Rechnerisch wären sowohl für die Tagzeit als auch für die Nacht noch höhere 

Lärmkontingente zulässig. Da aber die hier ermittelten Kontingente die üblicherweise 

für ein "eingeschränktes Gewerbegebiet" anzusetzenden Kontingente von 55 dB(A) 

"tags" und 40 dB(A) "nachts" (siehe Abschnitt 3.3) bereits erheblich überschreiten, 

sollte auf eine Festsetzung höherer Lärmkontingente verzichtet werden.  

 
 

4.5 Hinweise zur Festsetzung von Emissionskontingenten 
 
Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 07.12.2017 (4 CN 7/16) sind 

bei der Emissionskontingentierung eines "Gewerbegebiets" (oder auch eines 

"Industriegebiets") folgende Grundsätze zu beachten: 
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1. Das Baugebiet ist in Teilflächen zu gliedern, wobei für diese Teilflächen 
verschieden hohe Emissionskontingente festzulegen sind. 

2. Es muss ein Teilgebiet ohne Emissionsbeschränkung geben oder ein Teil-
gebiet, das mit Emissionskontingenten belegt ist, die jeden nach der 
entsprechenden Gebietsausweisung (Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO oder 
Industriegebiet nach § 9 BauNVO) zulässigen Betrieb ermöglichen. 

 

Forderung 1 wurde im vorliegenden Fall beachtet. Forderung 2 wird nachfolgend 

diskutiert. Wie auch in einer einschlägigen Veröffentlichung von Heilshorn und Kohnen 

[15] ausgeführt, sind für ein "Gewerbegebiet" ohne Emissionsbeschränkung die bereits 

in Abschnitt 3.3 genannten flächenbezogenen Schall-Leistungspegel der DIN 18 005 

von L''W = 60 dB(A) "tags" und "nachts" anzusetzen. Näherungsweise können diese 

flächenbezogenen Schall-Leistungspegel mit den in DIN 45 691 definierten 

Emissionskontingenten LEK gleichgesetzt werden. D. h., gemäß o. g. Forderung 2 ist 

eine als "Gewerbegebiet" dargestellte Teilfläche zu finden, die nicht kontingentiert ist 

bzw. der Emissionskontingente von LEK � 60 dB(A) "tags" und "nachts" zuzuordnen 

sind. Mit den vorliegenden Nachtwerten von LEK = 50 dB(A) für die Teilfläche GEe 1 

und LEK = 45 dB(A) für die Teilfläche GEe 2 wird diese Forderung nicht erfüllt.  

 

Allerdings soll im vorliegenden Fall ein "eingeschränktes Gewerbegebiet" 

ausgewiesen werden. Ob und in welchem Umfang die oben für "Gewerbegebiete" 

ohne Emissionsbegrenzung angegebenen flächenbezogenen Schall-Leistungspegel 

von 60 dB(A) "tags" und "nachts" dann reduziert werden können, ist - soweit bekannt 

- juristisch noch nicht abschließend geklärt. D. h., ob mit der Ausweisung als 

"eingeschränktes Gewerbegebiet" die Forderung 2 bereits erfüllt ist, wäre ggf. von 

anderer Seite zu klären. 

 

Eine rechtlich (mutmaßlich) gesicherte Methode, die o. g. Forderung 2 zu erfüllen, 

besteht darin, eine gebietsübergreifende Kontingentierung vorzunehmen. Der 

Gemeinde muss dabei innerhalb ihrer Gemarkung (bzw. innerhalb von Flächen, für die 

die Planungshoheit bei der Gemeinde liegt) ein "Ergänzungsgebiet" zur Verfügung 

stehen, das als "Gewerbegebiet" ausgewiesen ist und das gemäß Forderung 2 nicht 

kontingentiert ist bzw. hinreichend hohe Emissionskontingente aufweist. Auf dieses 


